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3 Textliche Festsetzungen

In Ergänzung zur Planzeichnung werden folgende Festsetzungen getroffen.

31 Planungsrechtliche Festsetzungen

3.1.1 Art der baulichen Nutzung gemäß 89 Abs.1 Nr.1 BauGB

Das Gebiet wird als MD (Dorfgebiet) gemäß 85 BauNVO festgesetzt. Im Dorfgebiet sind ge-

mäß $1 Abs. 5 BauNVO nicht zulässig:

«e Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheit-

liche und sportliche Zwecke,

« Gartenbaubetriebe,

« Tankstellen.

3.1.2 Maß der baulichen Nutzung gemäß 59 Abs.1 Nr.1 BauGB

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind auf die Maße wie folgt beschränkt: Die Grundflä-

chenzahl (GRZ) und die Zahl der Vollgeschosse sind gem. 817 BauNVO als Höchstgrenze

festgesetzt.
 

 

 

 

 

 

Nutzungsschablone” NE
Gebietsart MD

Bauweise Einzelhäuser

Grundflächenzahl (GRZ) 0,3

Geschossflächenzahl (GFZ) 0,6

Zahl der Vollgeschosse ll    
Innerhalb der Satzungsfläche sind bei der Ermittlung der Grundfläche die Grundflächen von

Garagen undStellplätzen mit ihren Zufahrten i.S. des $19 Abs. 4 BauNVO sowie von Neben-

anlageni.S. des $ 14 BauNVO nicht mitzurechnen.

3.1.3 Bauweise gemäß 89 Abs.1 Nr.2 BauGB

Im Baugebiet sind in der offenen Bauweise ausschließlich Einzelhäuser gemäß $ 22 Abs. 2

BauNVO zulässig.

3.1.4 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen gemäß $9 Abs.1 Nr.4 BauGB

Stellplätze und Garagen sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen

zulässig. Nebenanlagen, die der Ver- und Entsorgung des Baugebietes mit Elektrizität, Gas,

Wärme und Wasser sowie der Ableitung von Abwasserdienen, sind zulässig, auch wenn im

Baugebietfür sie keine besonderen Flächen ausgewiesen sind.
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3.1.5 Verkehrsflächen sowie Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen

an die Verkehrsflächen gemäß 89 Abs.1 Nr.11 BauGB

Die Verkehrsflächen werdenals private Verkehrsflächenfestgesetzt. Die privaten Verkehrsflä-

chen werden zusätzlich mit einem Bereich ohne Ein- und Ausfahrten zu Flächen außerhalb

des Geltungsbereiches überlagert.

3.1.6 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Boden, Natur und Landschaft, Flächen für das Anpflanzen von Bäumen,

Sträuchern oder sonstigen Bepflanzungen, Flächen mit Bindungen für Be-

pflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen sowie von Gewässern gemäß $1(a) BauGBi.V.m. $9 Abs.1

Nr.20, 589 Abs.1 Nr.25 a und b i.V.m. 59 Abs.1{a) BauGB

Vermeidungsmaßnahmen
 

 

V_1 Erforderliche Gehölzrodungen sind — Insbesondere aus Gründen des Vogel-

schutzes - zwischen dem 01. Oktober und 28. Februar durchzuführen.

V_2 Baustelleneinrichtungen sowie eine Ablagerung von Bodenaushubmassen auf

festgesetzten Grünflächen oder Flächen zur Entwicklung von Natur und Land-

schaft sind nicht zulässig
 

 

v_3 Stellplätze für Pkw
 

Generell sind alle Stellplätze wassergebunden zu befestigen. Befestigungen, die die Wasser-

durchlässigkeit des Bodens wesentlich beschränken,sind nicht zulässig. Zur Befestigung kön-

nen versickerungsfähige Materialien wie bspw. offenfugiges Pflaster, Rasengittersteine, was-

sergebundene Decken, Schotterrasen verwendet werden.

Ausgleichsmaßnahmen
 

 
Al Gestaltung der privaten Grundstücksflächen
 

Die Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksfläche soll wie folgt vorgenommen werden:

Die private Grundstücksfläche ist als Nutzgarten, Naturgarten oder landschaftsgärtnerisch an-

zulegen und dauerhaft zu erhalten. Der Vorgarten ist zu begrünen, sofern ernicht als Zufahrt

oder Zuwegung benötigt wird. Zur Gestaltung der Grünanlagen im Vorgarten und Gartenbe-

reich sind überwiegend heimische Laubgehölze entsprechend der Artenliste im Anhang zu

verwenden.

Pro 400 m? Grundstücksfläche ist ein klein- bis mittelkroniger Laubbaum entsprechend der

Artenliste im Anhang zu pflanzen.

Nadelgehölze (Thuja etc.) oder hartlaubige Straucharten (Kirschlorbeeretc.) sind als rückwär-

tige Randeingrünung zur offenen Landschaft nicht zulässig.
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Flächenbefestigungen sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Flächenbefestigungen,

die eine Versickerung von Regenwasserzulassen, sind der Vorzug zu geben.

 

 

A_2 Anlage einer Strauchhecke aus standortgerechten, heimischen Laubgehöi-

zen
 

Im rückwärtigen Bereich der neuen Grundstücksparzelle ist eine Strauchhecke aus standort-

gerechten, heimischen Laubgehölzen zu pflanzen, zu schützen, zu pflegen und dauerhaft zu

erhalten.

Durchzuführende Maßnahmen

« Pflanzung von standortgerechten und ortstypischen Strauchgehölzen entsprechend

derArtenliste.

» Breite der Pflanzung 3,0 m (2-reihige Pflanzung) auf 60 Ifdm.

« Schutz, dauerhafte Erhaltung und Pflege der Strauchhecke

« Pflanzqualitäten und -ausführung:leichte Sträucher, 2xv, 70-90

« Pflanz- und Reihenabstand 1,5 m

e Pflegegänge in den nachfolgenden Jahren durch Mahd, Mähgut als Mulch liegenlas-

sen

Pflanzenartenliste
 

 

  

Acer campestre Feld-Ahorn Rosa glauca Rose

Amelanchier laevis Felsenbirne Salix aurita Weide

Berberis vulgaris Echte Berberitze Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Cornus alba Hartriegel Sorbus aria Mehlbeere

Cornus alternifolia Hartriegel Sorbus aucuparia Eberesche

Corylus avellana Haselnuss Sorbus torminalis Elsbeere

Prunus spinosa Schlehe Sambucus recemosa Holunder

Rosa canina Rose Viburnum opulus Schneeball
 

3.2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften

 
3.2.1 Dachgestaltung

Im Gebiet sind sowohl Flachdächer als auch geneigte Dächer zugelassen. Es wird empfohlen,

Flachdächer zu begrünen.
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4 Hinweise

4.1.1 Kulturdenkmäler

Funde müssen gemäß 817 DschPflG unverzüglich gemeldet werden.

4.1.2 Ökologische Niederschlagswasserbewirtschaftung

Oberflächenwasserbewirtschaftung

Niederschlagswassersoll ortsnah verwertet, verrieselt oder direkt in ein Gewässereingeleitet

werden, soweit dem weder wasserrechtliche oder sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften

noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Eine Einleitung des Oberflächenwas-

sers in die bestehende Ortskanalisation (Mischwasserkanal) ist möglich.

Schmutzwasserbeseitigung

Ein Anschluss an die Kanalisation der Ortsgemeinde ist vorgesehen.

Brauchwasseranlagen

Brauchwasseranlagen sind gemäß der allgemeinen Entwässerungssatzung der Verbandsge-

meinde Kirn-Land den Verbandsgemeindewerken anzuzeigen.

Allgemeine Wasserwirtschaft

Oberflächengewässer werden durch die Planung nicht beeinträchtigt.

Wasserversorgung, Heilquellen-, Wasserschutzgebiete, Altablagerungen

Durch die vorgesehene Bebauung werden Wasserschutzgebiete nicht berührt. Durch die Bau-

leitplanung sind gemäßAltablagerungskataster des Landes Rheinland-Pfalz Altablagerungen

nicht berührt.

4,1.3 Geeignete Verwendung der Mutterbodenmassen

Gemäß 8202 BauGB ist "der Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher

Anlagen sowie bei wesentlichen Veränderungender Erdoberfläche ausgehobenwird,in nutz-

barem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen." Überschüs-

siges Bodenmaterial ist abzutransportieren und ordnungsgemäß zwischenzulagern. Bei der

Lagerung der Mutterbodenmassensind die Anforderungen der DIN 18915 zu beachten.

4.1.4  Einfriedungen entlang landwirtschaftlich genutzter Grundstücke

Gemäß 842 Nachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz müssen Einfriedungen von der Grenze

eines landwirtschaftlich genutzten Grundstückes, das außerhalb eines im Zusammenhangbe-

bauten Ortsteilesliegt und nicht in einem Bebauungsplan als Bauland zugewiesenist, auf Ver-

langen des Nachbarn 0,5 m zurückgesetzt werden.

Einfriedungen müssen von der Grenze eines Wirtschaftsweges 0,5 m zurückgesetzt werden.

Eigentümer und Nutzungsberechtigte eines Grundstückes haben mit Bäumen und Sträuchern

von den Nachbargrundstücken - vorbehaltlich des $ 48 Nachbarrechtsgesetz - die in $$ 44

und 45 Nachbarrechtsgesetz aufgeführten Abstände einzuhalten.
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4.1.5 Ingenieurgeologie

Boden

Bei allen Bodenarbeiten, auch bei Bau- und Unterhaltungs- und ggf. Ausgleichsmaßnahmen,

sind die Vorgaben nach $202 BauGBin Verbindung mit DIN 18915 und 19731 sowie die For-

derungen des Bodenschutzes (BBodschG und BBodschV) zu beachten.

Hydrogeologie

Ist die Versickerung anfallenden, nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswassers ge-

plant, so sollte die Versickerungsmöglichkeit mittels geeigneter Methoden untersucht werden.

Die Versickerung soll vorzugsweise über die belebte Bodenzoneerfoigen.

Ingenieurgeologie

Die Anforderungen der DIN 1054, DIN 4020 und DIN 4124 an den Baugrund sind zu beachten.

4.1.6 Brandschutz

Die Verkehrsflächen im Baugebietsind für den Einsatz von Brandbekämpfungs- und Rettungs-

geräten / Fahrzeugen, bezogenauf die Fahrspurbreiten, die Druckfestigkeiten und die Kurven-

radien, entsprechend den technischen Baubestimmungen zu errichten. Bei Gebäuden, die

ganz oder in Teilen mehr als 50 Meter von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt liegen,

müssen Zufahrten analog den technischen Baubestimmungen verlangt werden.

Die Löschwasserversorgungist mit 48 m?/ h über einen Zeitraum von 2 Stundensichergestellt.

Damit verbunden sind nur Gebäude zulässig, deren überwiegende Bauart aus feuerbeständi-

gen, hochfeuerhemmendenoderfeuerhemmenden Umfassungen sowie harten Bedachungen

bestehen.

4.1.7 Begrünung im Bereich der Versorgungsanlagen und -leitungen

Bei einer Begrünung im Bereich von Versorgungsanlagen und -leitungen sind die Hinweise

des DVGW-Arbeitsblattes GW 125 - Baumanpflanzungen im Bereich von unterirdischen Ver-

sorgungsanlagen - zu beachten. Gemäß dem Regelwerk Abwasser- Abfall, Hinweise H 162

sind Kanalleitungen beidseits 2,50 m von Anpflanzungenfreizuhalten, ohne dass Schutzmaß-

nahmenerforderlich werden. Sollte dieser Sicherheitsabstand im Einzelfall unterschritten wer-

den, sind Schutzmaßnahmenerforderlich, um die Gehölzwurzeln von den Versorgungsanla-

gen fern zu halten.

4.1.8 Radonbelastung

Hinsichtlich der Radonbelastung liegt das Plangebiet innerhalb einer Zone mit erhöhter Ra-

donpotential. Entsprechend der Informationsbroschüre des Ministeriums für Umwelt und Fors-

ten Rheinland-Pfalz, Mainz ist besonders der ‚„Transportweg“ von Radon über das Kellerge-

schoss sowie die Aufenthaltsdauer entscheidend. Für einen Neubau empfehlen sich auch bei

niedrigen Radonkonzentrationen in der Bodenluft die folgenden einfachen vorbeugenden

Maßnahmen, die schonjetzt dem Stand der Technik bei Neubauvorhaben entsprechen:

10
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«e Die Bodenplatte sollte aus konstruktiv bewehrtem Beton mit einer Mindeststärke von

15 cm bestehen.

«e Die Kellerwände sollten mit einer fachgerechten Bauwerksabdichtung nach DIN 18

195-4 gegen angreifende Bodenfeuchte geschützt werden. Das Dichtmaterial sollte ra-

dondicht sein und so elastisch, dass es auch kleine entstehende Risse überbrücken

kann.

« Durchdringungen der erdberührten Kellerwände durch Leitungen oder Rohre sind sorg-

fältig und dauerhaft gegen Radon abzudichten. Wenn die Kellerwände außen mit ei-

nem nicht bindigen Material wie beispielweise Kies oder Splitt hinterfüllt werden, kann

das Radon schondort an die Oberfläche treten und dringt nicht in den Keller ein. Vo-

raussetzung dafür ist aber, dass die Oberfläche dieser Drainage nicht versiegelt wird.

Dem Bauherrn ist zur Information die Broschüre "Experten geben Tipps zum Umgang mit Ra-

don” des Ministeriums für Umwelt und Forsten zur Verfügung zustellen.

11
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Ausfertigungsvermerk

Die Ergänzungssatzung mit den vorstehenden Textfestsetzungen wird hiermit ausgefertigt.

Horbach, den
 

 

Bürgermeister

23

Planverfasser:

Ingenieurbüro Günter Retzler
Mittelbollenbacher Str. 38

55743 Idar-Oberstein
Tel. 06784 - 900 399

Email ingenieurbuero@retzler.de ,

 

Freitag, 23. November 2018

 

planungsbüro helko

1 In Zusammenarbeit mit flischer str. 3 54296 trier |tel. 0651 0053954 | Info@@heikopstera.de


